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Amtsblatt der Stadt Hilden 
Sitzungstermine 2014 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 

  1. Tagesordnung für die 31. öffentliche und nicht öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Hilden 
am Mittwoch, 29.01.2014, 17:00 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerhauses 

  2. Ordnungsbehördliche Verordnung über die zusätzliche Öffnung von Verkaufsstellen 

  3. Erteilung einer einfachen Melderegisterauskunft im automatisierten Abruf über das Internet 

  4. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 

  5. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 

Bekanntmachung der  Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbe rt 

  6. Aufgebote 

Bekanntmachung des Volkshochschul-Zweckverbandes Hi lden-Haan 

  7. Haushaltssatzung 2014 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 

  8. Sekundarschule – MSR-Technik 

  9. Sekundarschule - Elektroarbeiten 

10. Sekundarschule – Lüftungsarbeiten 

11. Sekundarschule – Heizungs- und Sanitärarbeiten 

12. Sekundarschule – Metallbau- und Verglasungsarbeiten 
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Sitzungstermine  2014 

 

 
Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:buergermeisterbuero@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 
 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Tagesordnung für die 31. öffentliche und nicht ö ffentliche Sitzung des Rates der Stadt Hilden 
am Mittwoch, 29.01.2014, 17:00 Uhr, im Bürgersaal d es Bürgerhauses 
 

Um 17:30 Uhr wird eine Einwohnerfragestunde durchgeführt mit einer zeitlichen Begrenzung von 
30 Minuten. 
 
Öffentlicher Teil 
 

Eröffnung der Sitzung  
 
Änderungen zur Tagesordnung  
 
Einwohnerfragestunde  
 
 1   Befangenheitserklärungen  
   
 2   CO-Pipeline der Firma Bayer-Material Science - Sach-

standsbericht 
 

   
 3   Haushalts- und Gebührenangelegenheiten  
   
 3.1   Produkt "Kindschaftsrechtsangelegenheiten" - Genehmigung 

einer überplanmäßigen Ausgabe 
WP 09-14 SV 51/292 

   
 4   Allgemeine Ratsangelegenheiten  
   
 4.1   Neufassung der Wahlordnung für den Integrationsrat WP 09-14 SV 10/074 
   
 4.2   Umbesetzung in Ausschüsse und Gremien WP 09-14 SV 01/116 
   
 4.3   Einnahmen aus Nebentätigkeiten; Anzeige nach §18 Abs. 2 

Korruptionsbekämpfungsgesetz 
WP 09-14 SV 01/117 

   
 4.4   Resolution Solidarumlage -ohne Sitzungsvorlage-  
   
 5   Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen  
   
 6   Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat 29.  26.  14. 25. 01.   01.  17. 

Haupt- und Finanzausschuss   05. 30.     17.   03. 

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  19.       18.   05. 

Ausschuss für Schule und Sport  05.       24.   10.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  06.      28.    27.  

Jugendhilfeausschuss  13.       25.   11. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss  10.           

Personalausschuss  10.           

Rechnungsprüfungsausschuss    02.       05.  

Sozialausschuss  05.       15.   01. 

Stadtentwicklungsausschuss 22. 12.  09. 07.    10. 22. 26.  

Wahlausschuss    10. 28. 17.       

Wahlprüfungsausschuss         03.    

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.   13.      27.   19.  

Integrationsrat 23.            
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Nicht öffentlicher Teil 

 7   Befangenheitserklärungen  
   
 8   (Fortsetzung) Mitteilungen und Beantwortungen von Anfra-

gen 
 

   
 9   (Fortsetzung) Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  
 
Hilden, 20.01.2014 
Bürgermeister Horst Thiele 
Vorsitzender 
 
 

2. Ordnungsbehördliche Verordnung über die zusätzli che Öffnung von Verkaufsstellen 
 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungs-
zeiten  (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 in der aktuell gültigen Fassung 
wird für die Stadt Hilden verordnet: 
 

§ 1 
 

Verkaufsstellen für den Verkauf von Waren aller Art dürfen im Stadtgebiet Hilden an den nachfolgen-
den Sonntagen, jeweils in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, geöffnet sein:   
 

1. 04. Mai 2014, 21. September 2014, 02. November 2014 und 30. November 2014. 
 

2. Dies gilt nicht für den Bereich des Gewerbegebietes Ellerstraße/ Westring (hier: Handelszweig 
Möbelbranche) am 04. Mai 2014 und 30. November 2014.  

 
§ 2 

 

Verkaufsstellen für den Verkauf von Waren des Handelszweiges Möbelbranche dürfen im Bereich des 
Gewerbegebietes Ellerstraße/ Westring in Hilden an den nachfolgenden Sonntagen, jeweils in der Zeit 
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, geöffnet sein: 
 

09. Februar 2014 und 09. März 2014. 
 

§ 3 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen au-
ßerhalb der dort zugelassenen Geschäfts- bzw. Öffnungszeiten offen hält oder in diesen Ge-
schäftszeiten andere als die zugelassenen Waren verkauft. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszei-
ten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu 500,00 EUR geahndet werden. 

 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus be-
sonderem Anlass wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 19.12.2013 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
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3. Erteilung einer einfachen Melderegisterauskunft im automatisierten Abruf über das Internet 
 

Die Stadt Hilden als Meldebehörde erteilt schriftliche Auskünfte aus dem Melderegister nach den 
Bestimmungen des Meldegesetzes NRW (MG NRW). Nach der seit April 2005 geltenden Fassung des 
MG NRW dürfen die Meldebehörden einfache Melderegisterauskünfte im Wege des automatisierten 
Abrufs über das Internet gemäß § 34 Abs. 1a und 1c erteilen, wenn u. a. der Antragsteller den Be-
troffenen mit Vor- und Familiennamen sowie mindestens zwei weiteren gespeicherten Daten bezeich-
net hat und die Identität des Betroffenen durch einen automatisierten Abgleich der im Antrag angege-
benen mit den im Melderegister gespeicherten Daten des Betroffenen eindeutig festgestellt worden ist. 
Mitgeteilt werden gem. § 34 Abs. 1 MG NRW der Vor- und Familienname, Doktorgrad und die Anschrift 
der Person. 
Die Stadt Hilden ermöglicht den Abruf von einfachen Melderegisterauskünften über das Internet, was 
hiermit gemäß § 34 Abs. 1b MG NRW öffentlich bekannt gemacht wird. 
 

Gemäß § 34 Abs. 1b des MG NRW kann dem Abruf einer einfachen Melderegisterauskunft über das 
Internet widersprochen werden.  
 
Hilden, 07.01.2014 
In Vertretung 
Norbert Danscheidt 
1. Beigeordneter 
 
 

4. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellun g gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Hilden, Der Bürgermeister, Amt für Finanzservice, Am Rathaus 1, 40721 Hilden 
 

2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Herr Thomas Leymann, Gartenstr. 7, 40724 Hilden 
 

3. Datum des Dokumentes: 
 05.12.2013 
 

4. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 069759/01/1 
 

5. Stelle, wo das Dokument eingesehen werden kann: 
 Stadt Hilden, Amt für Finanzservice, Zimmer 246, Am Rathaus 1, 40721 Hilden 
 
Hilden, den 13.01.2014 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Klausgrete 
 
 

5. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellun g gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Hilden, Der Bürgermeister, Amt für Finanzservice, Am Rathaus 1, 40721 Hilden 
 

2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Frau Natalie Leymann, Gartenstr. 7, 40724 Hilden 
 

3. Datum des Dokumentes: 
 05.12.2014 
 

4. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 229463/01/1 
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5. Stelle, wo das Dokument eingesehen werden kann: 
 Stadt Hilden, Amt für Finanzservice, Zimmer 246, Am Rathaus 1, 40721 Hilden 
 
Hilden, den 13.01.2014 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Klausgrete 

 
Bekanntmachung der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velber t 
 

6. Aufgebote 
 
Die Sparkassenbücher 
 
3041430780 (R) 4025025414 (V) 
3032970398 (H) alt 2970390, 3043609308 (R),alt 3609302 
 
der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Hilden (H), der ehemaligen 
Stadt-Sparkasse Ratingen (R) und der ehemaligen Sparkasse Velbert (V), deren Rechtsnachfolgerin 
die Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert ist, werden aufgeboten. 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorla-
ge der Sparkassenbücher anzumelden, andernfalls werden die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, 20. Dezember 2013 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
 DER VORSTAND 

 
Bekanntmachung des Volkshochschul-Zweckverbandes Hi lden-Haan 
 

7. Haushaltssatzung 2014 
 

I. Haushaltssatzung 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) - in der zurzeit gültigen Fassung - in Verbin-
dung mit §§ 8 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV.NW. S. 621) - in der zurzeit gültigen Fassung - 
und des § 7 Abs. 2 Buchstabe c der Zweckverbandssatzung hat die Verbandsversammlung des VHS-
Zweckverbandes Hilden-Haan mit Beschluss vom 21.11.2013 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckver-
bandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Ein-
zahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 
wird 
 
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf      1.882.000,-- EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     1.882.000,-- EUR 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag d. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf  1.813.000,-- EUR 
Gesamtbetrag d. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 1.785.500,-- EUR  
 
Gesamtbetrag  
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf        0,00 EUR 
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Gesamtbetrag 
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf          20.000,00 EUR 
 

festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden können, 
wird auf 50.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Verbandsumlage wird auf  735.000,-- EUR festgesetzt. Davon entfallen auf die 
Stadt Hilden 475.327,-- EUR, auf die Stadt Haan 259.673,-- EUR. Die Aufteilung der Verbandsumlage 
erfolgt auf der Basis der Einwohnerzahlen am 31.12.2012 nach Fortschreibung der Meldeämter. 
 

§ 6 
 

Ein Jahresfehlbetrag im Sinne von § 81 Abs. (2) GO NRW gilt als erheblich, wenn er 50.000,00 EUR 
überschreitet. 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne von § 83 Abs. (2) GO NRW, 
wenn sie 20.000,00 EUR überschreiten. 
 

§ 7 
 

Gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO NRW werden die Bewirtschaftungsregeln wie folgt getroffen: 
 

1.) Ein Produkt besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan dessen Leistungen auf 
mindestens einen Fachbereich zurückzuführen sind. Die durch das Produkt verursachten Leis-
tungen werden auf Kostenträgerebene verursachungsgerecht zugeordnet. 

 
2.) Alle im Ergebnisplan nachfolgend aufgelisteten Aufwendungen werden gemäß § 21 Abs. 1 

GemHVO NRW produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen 
in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
Hierzu gehören:  
Konten der Kontengruppe 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“   
und  
Konten der Kontengruppe 54 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“  
 
ausgenommen  hiervon ist die Kontengruppe 57 „Bilanzielle Abschreibungen“ 
 
Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden produktübergreifend zu einem Budget 
zusammengefasst. Sie sind nicht mit anderen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. 

 
Die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) werden produktübergreifend zu einem 
Budget zusammengefasst. Sie sind nicht mit anderen Aufwendungen gegenseitig deckungsfä-
hig. 
 
Die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Budget darf nicht zu einer über- oder außerplanmäßigen 
Aufwendung führen. 

  
3.) Alle im Finanzplan abgebildeten investiven Auszahlungen sind je Investition gegenseitig 

deckungsfähig. 
Die Auszahlungen für geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) sind grundsätzlich pro-
duktübergreifend deckungsfähig. 
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4.) Änderungen in den Rahmenbedingungen aufgrund von Entscheidungen der Verbandsver-

sammlung führen zu Korrekturen im Budget. 
 

5.) Die Produktverantwortlichen haben die Möglichkeit, den Einsatz der Lehrkräfte in den ihnen un-
terstellten Fachbereichen zu regeln sowie begrenzt auf das Haushaltsjahr Honorarverträge au-
ßerhalb des Stellenplanes abzuschließen. Die Finanzierung muss innerhalb des Produktes ge-
sichert sein. 

 
6.) Die Produktverantwortlichen haben die Möglichkeit, Personaleinstellungen im Rahmen des 

Stellenplanes vorzubereiten. Die Einstellung bedarf der Zustimmung der VHS-Leitung und des 
Verbandsvorstehers.  

 
 

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Mettmann hat die Haushaltssatzung gemäß 
§ 18 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit i.V.m § 80 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. Art. 1; § 9 NKFG NRW zur Kenntnis genommen und die er-
forderliche Genehmigung für die Festsetzung der Verbandsumlage mit Verfügung vom 12.12.2013 er-
teilt. 
 
Hinweis: 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden. 
c) der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 08.01.2014 
Der Vorsitzende der Verbandsversammlung 
gez. Jörg Dürr 

 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 
 

8. Sekundarschule – MSR-Technik 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Energetische Sanierungsmaßnahmen; 1 Stück Erneuerung Schaltschrank Heizung; 1 Stück Schalt-
schrank Lüftung; ca. 150 Hardware Datenpunkte RLT und Heizung; ca. 90 kommunikative Datenpunk-
te aus der Einzelraumregelung; die Automationsstationen für die raumlufttechnischen Anlagen und der 
Wärmeversorgung werden fabrikatsneutral mit firmenneutralen Busprotokoll (BACnet/IP) ausgeführt, 
so dass eine spätere Aufschaltung auf eine GLT möglich ist, über die künftige GLT muss der volle Zu-
griff auf alle Datenpunkte der Automationsstationen und der Raumregler gegeben sein 
 
Beginn der Arbeiten: 1. BA = 14. KW 2014; 2. BA = Sommer 2015 
Fertigstellung der Arbeiten: 1. BA = 31.07.2014; 2. BA = Sommer 2015 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 08.01.2014 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-M ail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
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Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 9 € je Exemplar zu ent-
richten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezah-
lung des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. Das Entgelt wird nicht 
erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden (IBAN DE75 3345 0000 
0034 3005 66; BIC WELADED1VEL) unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/14004  einzu-
zahlen. Achtung:  Nur mit der korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ih-
rer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufü-
gen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 29.01.2014, 11:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin  findet am 29.01.2014, 11:00 Uhr , im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Bescheinigung über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträge (Unbedenklichkeitsbescheinigung) 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu  

vergebenden Leistung vergleichbar sind  
 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 
Nach § 4 des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW sind alle Bieter verpflichtet eine Tariftreueerklä-
rung für eigene Mitarbeiter, für Mitarbeiter von eventuell eingesetzten Nachunternehmern sowie für 
eventuell entliehene Mitarbeiter abzugeben. Dies gilt nicht für reine Lieferleistungen/Käufe. 
 
Die Bieter sind bis zum 28.02.2014 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

9. Sekundarschule - Elektroarbeiten 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Energetische Sanierungsmaßnahmen; ca. 150 m Kabeltrasse in Funktionserhalt, ca. 114 Leuchten; ca. 
6.000 m Starkstromkabel und –leitungen, ca. 750 m Daten- und Schwachstromleitungen; Erweiterung 
der bestehenden Brandmeldeanlage; Demontage und Entsorgung von ca. 30 Leuchten; Erstellung der 
Baustromversorgung, Montage einer Gebäudehauptverteilung 
 
Beginn der Arbeiten: März 2014 
Fertigstellung der Arbeiten: 31.10.2015 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 08.01.2014 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-M ail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
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Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 10 € je Exemplar zu ent-
richten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezah-
lung des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. Das Entgelt wird nicht 
erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden (IBAN DE75 3345 0000 
0034 3005 66; BIC WELADED1VEL) unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/14001  einzu-
zahlen. Achtung:  Nur mit der korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ih-
rer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufü-
gen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 28.01.2014, 10:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin  findet am 28.01.2014, 10:00 Uhr , im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Bescheinigung über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträge (Unbedenklichkeitsbescheinigung) 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu   

vergebenden Leistung vergleichbar sind  
 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 
Nach § 4 des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW sind alle Bieter verpflichtet eine Tariftreueerklä-
rung für eigene Mitarbeiter, für Mitarbeiter von eventuell eingesetzten Nachunternehmern sowie für 
eventuell entliehene Mitarbeiter abzugeben. Dies gilt nicht für reine Lieferleistungen/Käufe. 
 
Die Bieter sind bis zum 28.02.2014 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

10. Sekundarschule – Lüftungsarbeiten 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Energetische Sanierungsmaßnahmen; 1 Stück kombiniertes Zu-/Abluftgerät Küche 3.400 cbm/h; 1 
Stück kombiniertes Zu-/Abluftgerät 6.500 cbm/h; 350 qm Luftleitung als Blechkanal; 60 m Luftleitung 
als Rundrohr, 30 Stück Luftdurchlässe 
 
Beginn der Arbeiten: 14. KW 2014 
Fertigstellung der Arbeiten: 31.07.2014 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 08.01.2014 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-M ail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
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Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 9 € je Exemplar zu ent-
richten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezah-
lung des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. Das Entgelt wird nicht 
erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden (IBAN DE75 3345 0000 
0034 3005 66; BIC WELADED1VEL) unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/14003  einzu-
zahlen. Achtung:  Nur mit der korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ih-
rer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufü-
gen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 29.01.2014, 10:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin  findet am 29.01.2014, 10:00 Uhr , im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Bescheinigung über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträge (Unbedenklichkeitsbescheinigung) 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 

vergebenden Leistung vergleichbar sind  
 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 
Nach § 4 des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW sind alle Bieter verpflichtet eine Tariftreueerklä-
rung für eigene Mitarbeiter, für Mitarbeiter von eventuell eingesetzten Nachunternehmern sowie für 
eventuell entliehene Mitarbeiter abzugeben. Dies gilt nicht für reine Lieferleistungen/Käüfe. 
 
Die Bieter sind bis zum 28.02.2014 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

11. Sekundarschule – Heizungs- und Sanitärarbeiten 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Energetische Sanierungsmaßnahmen; 1 Stück Fettabscheideranlage zum Erdeinbau; 90 m Grundlei-
tung aus Polypropylenrohr; 40 m Abwasserleitung aus PP-Rohr im Gebäude; 160 m Trinkwasserlei-
tung Edelstahl; 1 Stück WC-Anlage; 110 qm Fußbodenheizung, 80 Stück Heizkörper; 900 m Heizungs-
leitung aus C-Stahlrohr 
 
Beginn der Arbeiten: 14. KW 2014 
Fertigstellung der Arbeiten: 31.07.2014 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 08.01.2014 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-M ail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
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Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 16 € je Exemplar zu ent-
richten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezah-
lung des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. Das Entgelt wird nicht 
erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden (IBAN DE75 3345 0000 
0034 3005 66; BIC WELADED1VEL) unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/14002  einzu-
zahlen. Achtung:  Nur mit der korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ih-
rer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufü-
gen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 28.01.2014, 11:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin  findet am 28.01.2014, 11:00 Uhr , im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Bescheinigung über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträge (Unbedenklichkeitsbescheinigung) 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 

vergebenden Leistung vergleichbar sind  
 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 
Nach § 4 des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW sind alle Bieter verpflichtet eine Tariftreueerklä-
rung für eigene Mitarbeiter, für Mitarbeiter von eventuell eingesetzten Nachunternehmern sowie für 
eventuell entliehene Mitarbeiter abzugeben. Dies gilt nicht für reine Lieferleistungen/Käufe. 
 
Die Bieter sind bis zum 28.02.2014 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

12. Sekundarschule – Metallbau- und Verglasungsarbe iten 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Herstellung, Lieferung und Einbau von ca. 514 qm wärmegedämmten Aluminiumfenster- und Türanla-
gen, sowie ca. 41 qm Alu-Innentüranlagen; ca. 100 m Alu-Fassadenbekleidungen, Blechkassetten; ca. 
131 m Alu-Attickablenden; ca. 280 m Alu-Attickaabdeckungen; ca. 244 qm Sonnenschutzanlagen; ca. 
259 m Fensterbänke; Leistungen teilweise in zwei Bauabschnitten 
 
Beginn der Arbeiten: 1. BA = 28.04.2014; 2. BA = 30.03.2015 
Fertigstellung der Arbeiten: 1. BA = 19.08.2014; 2. BA = 11.08.2015 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 09.01.2014 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-M ail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
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Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 14 € je Exemplar zu ent-
richten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezah-
lung des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. Das Entgelt wird nicht 
erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden (IBAN DE75 3345 0000 
0034 3005 66; BIC WELADED1VEL) unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/14005  einzu-
zahlen. Achtung:  Nur mit der korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ih-
rer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufü-
gen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 06.02.2014, 10:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin  findet am 06.02.2014, 10:00 Uhr , im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Als Sicherheit für die Gewährleistung werden 3 v.H. der Abrechnungssumme einbehalten.  
Der Auftragnehmer kann stattdessen eine Bürgschaft eines in der Europäischen Gemeinschaft  
zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers stellen. 
 
Als Sicherheit für die Vertragserfüllung wird eine Bürgschaft eines in der Europäischen  
Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Höhe von 5 v. H. der  
Auftragssumme verlangt. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Bescheinigung über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträge (Unbedenklichkeitsbescheinigung) 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen 
- Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-

gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Ein-
schluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen 

- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind  

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 
Nach § 4 des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW sind alle Bieter verpflichtet eine Tariftreueerklä-
rung für eigene Mitarbeiter, für Mitarbeiter von eventuell eingesetzten Nachunternehmern sowie für 
eventuell entliehene Mitarbeiter abzugeben. Dies gilt nicht für reine Lieferleistungen/Käufe. 
 
Die Bieter sind bis zum 04.03.2014 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 
 


